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Fundanzeige

Finder:
Name, Vorname

Anschrift

Telefon

Fundsache:
Beschreibung

Fundort, Zeitpunkt

Wert der
gefundenen
Sache in Euro:
(ca.)

Verbleib der Fundsache.

wird abgeliefert wird vom Finder verwahrt

Ja Nein

Mit der Herausgabe meiner persönlichen Daten an den Verlierer bin ich einverstanden:
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Eigentumserwerb:

Ja  1) Nein

Ich behalte mir meine Fundrechte mit der Maßgabe vor, dass die Stadt Schwabach über den Fund
verfügen kann, wenn ich nicht innerhalb eines Monats nach Ablauf der Frist von sechs Monaten,
gerechnet vom heutigen Tage, die Fundsache zwecks Eigentumserwerb zurückfordere bzw. die
Herausgabe beantrage.
1) Ich habe davon Kenntnis genommen, dass bei einer Aufbewahrung der Fundsache durch die
Fundbehörde eine Gebühr fällig wird, deren Höhe sich nach dem Wert der Fundsache richtet. Für
den Fall, dass ich die Fundsache selber verwahre, fällt keine Gebühr an.

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass ich im Falle der eigenen Verwahrung der Fundsache vor
Ablauf von sechs Monaten kein Eigentum daran erwerben kann und ich mich strafbar mache, wenn
ich vor Ablauf dieser Frist die Fundsache in Gebrauch nehme, sie verkaufe oder anderweitig
darüber verfüge. Für diesen Fall bin ich damit einverstanden, dass dem Verlierer meine oben
gemachten persönlichen Daten mitgeteilt werden.

Bargeld-Funde müssen grundsätzlich beim Fundamt oder der Polizeidienststelle abgegeben
werden und dürfen nicht vom Finder verwahrt werden.

Datum

Unterschrift des
Finders

im Auftrag

Bei Meldung per E-mail diese Fundanzeige bitte ausgefüllt anhängen!

NeinJa

Finderlohn wird beansprucht:
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Formularbezeichnung
Fundanzeige
Verbleib der Fundsache.
Bitte klicken Sie den Verbleib der Fundsache an.
Mit der Herausgabe meiner persönlichen Daten an den Verlierer bin ich einverstanden:
Eigentumserwerb:
Bitte klicken Sie an, ob Eigentumserwerb beansprucht wird.
Ich behalte mir meine Fundrechte mit der Maßgabe vor, dass die Stadt Schwabach über den Fund verfügen kann, wenn ich nicht innerhalb eines Monats nach Ablauf der Frist von sechs Monaten, gerechnet vom heutigen Tage, die Fundsache zwecks Eigentumserwerb zurückfordere bzw. die Herausgabe beantrage.
1) Ich habe davon Kenntnis genommen, dass bei einer Aufbewahrung der Fundsache durch die   Fundbehörde eine Gebühr fällig wird, deren Höhe sich nach dem Wert der Fundsache richtet. Für den Fall, dass ich die Fundsache selber verwahre, fällt keine Gebühr an.
 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass ich im Falle der eigenen Verwahrung der Fundsache vor Ablauf von sechs Monaten kein Eigentum daran erwerben kann und ich mich strafbar mache, wenn ich vor Ablauf dieser Frist die Fundsache in Gebrauch nehme, sie verkaufe oder anderweitig darüber verfüge. Für diesen Fall bin ich damit einverstanden, dass dem Verlierer meine oben gemachten persönlichen Daten mitgeteilt werden.
 
Bargeld-Funde müssen grundsätzlich beim Fundamt oder der Polizeidienststelle abgegeben werden und dürfen nicht vom Finder verwahrt werden.
Bei Meldung per E-mail diese Fundanzeige bitte ausgefüllt anhängen!
Finderlohn wird beansprucht:
Bitte klicken Sie an, ob Finderlohn beansprucht wird.
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